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Sachverhalt und Antrãge 

Durch Entscheidung der Einspruchsabteilung des 

Europäischen Patentajuts vom 22. Juni 1988 1st das 

europa4sche Patent Nr. 0 056 472 widerrufen worden. 

Die Entscheidung wurde am Tage ihres Erlasses durch 

Einschreiben mit Rückschein an die Beteiligten abgesandt. 

Gegen diese Entscheidung hat die Patentinhaberin am 

19. August 1988 unter gleichzeitiger Entrichtung der 
Gebühr Beschwerde erhoben. 

Das Beschwerdeschreiben enthàlt keinerlei Ausführungen, 

die als BeschwerdebegrUndung gewertet werden kännten. 

Innerhaib der Frist von vier Monaten nach Zustellung der 

Entscheidung hat die Patentinhaberin keine Beschwerde-

begründung nach Artikel 108 EPU eingereicht. 

Mit Schreiben vom 7. Februar 1989 hat die Geschàftsstelle 

der Beschwerdekainmer die Patentinhaberin auf das Fehien 

der Beschwerdebegründung und auf die voraussichtliche 

Verwerfung der Beschwerde aufmerksam gemacht. 

Die Patentinhaberjn hat weder das Schreiben der Geschàfts-

stelle beantwortet, noch die Wiedereinsetzung in den 

vorigen Stand beantragt. - 
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EntscheidungsgrUnde 

Da eine BeschwerdebegrUndung nicht eingegangen ist, muB die 

Beschwerde gemä8 Artikel 108 in Verbindung mit Regel 78 (3) EPO 

als unzulässig verworfen werden. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird als unzulãssig verworfen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

F. Klein 	 K. Lederer 

, 
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